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RS OGH 1977/11/10 2Ob174/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1977

Norm

StVO §19 Abs1 AIIb1

StVO §19 Abs1 BIa

StVO §20 E

Rechtssatz

Daß der Bevorrangte verspätet auf den mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Benachrangten reagiert, bedeutet

kein Verschulden, sondern den Vorwurf nicht defensiv gefahren zu sein, wozu niemand verpflichtet ist.
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